
PANAMAX AG 

Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder 

Nach § 113 Abs. 3 Satz 1 AktG ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle 

vier Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen. Die 

Bestimmung ist durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten 

Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) neu gefasst worden und gemäß §26j Abs. 1 Satz 1 

EGAktG spätestens für die Durchführung von ordentlichen Hauptversammlungen zu 

beachten, die nach dem 31. Dezember 2020 stattfinden. 

 

Der Aufsichtsrat hat entschieden, die Vergütung des Aufsichtsrates gemäß den neuen 

Vorgaben zur Entscheidung der Hauptversammlung vorzulegen. Die gegenwärtigen 

Regelungen zur Vergütung des Aufsichtsrats sind in § 13 der Satzung der Panamax 

AG festgesetzt. Die Vergütung des Aufsichtsrates soll künftig von der 

Hauptversammlung festgesetzt werden. Dazu ist eine Anpassung der Satzung 

erforderlich. An der Hauptversammlung vom 14.12.2021 wird der Aufsichtsrat und 

Vorstand folgende Satzungsänderung zum Beschlussfassung vorlegen: 

 

-) Satzungsänderung 

§ 13 der Satzung der Panamax AG erhält folgende Fassung: 

 

„§ 13 Vergütung des Aufsichtsrats 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine Vergütung, die durch die 

Hauptversammlung festgesetzt wird. 

(2) Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur für einen Teil des Geschäftsjahres an, 

bestimmt sich die Vergütung gemäß Absatz (1) bis (2) pro rata temporis. Dabei 

erfolgt eine Aufrundung auf volle Monate. 

(3) Jedem Mitglied des Aufsichtsrats werden die ihm bei Wahrnehmung seines 

Amtes entstandenen Auslagen ersetzt. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder 

des Aufsichtsrats einen eventuell auf den Auslagenersatz bzw. die 

Aufsichtsratsvergütung entfallenden Umsatzsteuerbetrag erstattet, soweit sie 

berechtigt sind, der Gesellschaft die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu 

stellen und dieses Recht ausüben. 

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft von 

dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-

Haftpflichtversicherung einbezogen, soweit eine solche besteht. Die Prämien 

hierfür entrichtet die Gesellschaft.“ 



 

-) Vergütungssystem für den Aufsichtsrat gemäß §§ 113 Abs. 3 Satz 1, 87a Abs. 1 Satz 2 

AktG 

 

Das Vergütungssystem trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der 

Mitglieder des Aufsichtsrats Rechnung. Der Aufsichtsrat leistet durch die ihm 

obliegende Tätigkeit, insbesondere der Festlegung der Grundsätze der 

Geschäftsführung sowie Überwachung der Geschäftsführung des Vorstands einen 

Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der 

Gesellschaft. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben der Erstattung ihrer 

baren Auslagen und der jeweils auf die Vergütung und die Auslagen anfallenden 

Umsatzsteuer jeweils eine feste jährliche Vergütung. Eine variable 

Vergütungskomponente ist nicht vorhanden. Nach Auffassung der Panamax AG ist 

eine reine Festvergütung besser geeignet, die Unabhängigkeit der 

Aufsichtsratsmitglieder zu stärken und ihren Aufwand angemessen zu vergüten. 

 

Aufgrund der besonderen Natur der Aufsichtsratsvergütung, die für die Tätigkeit 

gewährt wird, die sich grundlegend von der Tätigkeit der Arbeitnehmer der 

Gesellschaft unterscheidet, kommt ein sogenannter vertikaler Vergleich mit der 

Arbeitnehmervergütung nicht in Betracht. 

 

Für Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nur während eines Teils des 

jeweiligen Geschäftsjahres angehören, wird die Vergütung zeitanteilig gewährt. Die 

Vergütung wird nach Ablauf der Hauptversammlung fällig, die den Jahresabschluss 

für das jeweilige Geschäftsjahr entgegennimmt oder über seine Billigung entscheidet. 

 

Zukünftig hat die Hauptversammlung mindestens alle vier Jahre über die Vergütung 

der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei eine bestätigende 

Beschlussfassung zulässig ist. Zum Zwecke dieser Vorlage an die 

Hauptversammlung wird das Vergütungssystem rechtzeitig einer Überprüfung 

unterzogen. 

 



Der Hauptversammlung vom 14.12.2021 wird folgende Beschlussfassung 

unterbreitet: 

-) Beschlussfassung über die konkrete Vergütung 

 

„Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates wird mit Wirkung ab dem Tag nach der 

Hauptversammlung vom 14. Dezember 2021 (d.h. ab 15. Dezember 2021) neu festgesetzt. 

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält für seine Tätigkeit ab dem 15. Dezember 2021 eine 

jährliche Vergütung von EUR 3.500,00. Bei unterjähriger Bestellung oder unterjährigem 

Ausscheiden wird die Vergütung zeitanteilig gewährt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates 

erhält – ggf. zeitanteilig für die Dauer der Amtsausübung – das Doppelte der regulären 

Vergütung.“ 

   
 

  

 

 

  


